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Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung 
Publikation Referendumsfrist 

 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15 des Gesetzes über die Ortsbürger-
gemeinden werden die nachfolgenden Beschlüsse der Einwohnergemeinde- und der Ortsbür-
gergemeindeversammlung vom 23. Juni 2021 veröffentlicht: 
 

EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

1. Genehmigung des Versammlungsprotokolls vom 20. November 2020 

2. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes 2020 

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 

4. Genehmigung der Kreditabrechnung über den Beitrag der Gemeinde Fislisbach an den 
Gemeindeverband ARA Rehmatte für das Projekt AWA-2019 (Ausbau - Werterhalt - Ab-
wasserstrassen) 

5. Genehmigung der Kreditabrechnung für den Ersatz der Asylantenpavillons, Feldstrasse 
 

ORTSBÜRGERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

1. Genehmigung des Versammlungsprotokolls vom 20. November 2020 

2. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes 2020 

3. Wahl von Herrn Markus Peterhans-Baumann, Zelglistr. 32 (bisher) und von Frau Ruth 
Peterhans-Kaufmann, Eichhof 624 (neu) als Stimmenzähler für die Amtsperiode 2022/2025 

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 

5. Genehmigung des Budgets 2022 
 
Ausgenommen das 3. Traktandum der Ortsbürgergemeindeversammlung unterstehen alle übri-
gen Beschlüsse dem fakultativen Referendum. Dieses kann von einem Zehntel der Stimmbe-
rechtigten innert 30 Tagen ab Veröffentlichung der Beschlüsse verlangt werden.  
Die entsprechenden Unterschriftenlisten können bei der Gemeindekanzlei unentgeltlich bezo-
gen werden. Vor Beginn der Unterschriftensammlung ist die Liste der Gemeindekanzlei zwecks 
Vorprüfung des Wortlautes des Begehrens einzureichen. 

Ablauf der Referendumsfrist:  29. Juli 2021 
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Beschwerden (§§ 66 ff des Gesetzes über die politischen Rechte) gegen die Wahl unter Trak-
tandum 3. der Ortsbürgergemeindeversammlung sind innert drei Tagen seit Entdeckung des 
Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des Ergebnis-
ses an das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, 5001 Aarau, einzu-
reichen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie den 
Sachverhalt kurz darstellen. 
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